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Einleitung 

In der Verbannung auf Sankt Helena hat Napoleon 1 sein Lebenswerk folgender-
maßen kommentiert: "Mein Ruhm beruht nicht auf den 40 gewonnenen Schlach-
ten und darauf, daß ich den Königen, die es gewagt hatten, dem französischen 
Volk zu verbieten, seine Regierungsform zu ändern, meinen Willen diktiert habe. 
Waterloo wird die Erinnerung an diese Siege auswischen, so wie der letzte Akt 
alle vorangegangenen vergessen macht. Doch was nichts auslöschen kann, was 
ewig bleiben wird, das ist mein Code civil, das sind die Protokolle meines 
Staatsrates, meine gesamte Korrespondenz mit meinen Ministern, kurz all das 
Gute, das ich als Administrator, als Erneuerer der großen Familie Frankreich 
geschaffen habe." 2 

Diese Prophezeiung ist nicht in Erfüllung gegangen. Der Kaiser ist gerade als 
Feldherr in die Geschichte eingegangen. 3 Das Schicksal dieser historischen Per-
sönlichkeit hat Sieburg treffend charakterisiert: "Seine Kriege hüllen sein Anden-
ken in Zwielicht, seine Eroberungen sind zerfallen. Die Taten des Gesetzgebers 
und Verwalters, so dauerhaft sie sind, werden nur von Kennern ganz ermessen."4 

Die gesetzgebensehe Leistung wird in der Napoleon-Literatur bis heute nur selten 
gebührend gewürdigt\ und in der modernen Rechtsliteratur6 herrscht Unklarheit 
über die juristische Bildung Napoleons. 

Im deutschsprachigen Schrifttum gibt es lediglich eine Arbeit, die sich mit 
dem Anteil Bonapartes an der Gesetzgebung des Code civil von 1804 auseinander-
setzt. Es handelt sich um Gönners Aufsatz "Über Napoleons persönlichen Einfluß 
auf das französische Civilgesetzbuch", der in dessen "Archiv für die Gesetzge-
bung und Reforme des juristischen Studiums" vor nunmehr 180 Jahren erschienen 

1 Mit Ausnahme des Titels der vorliegenden Arbeit wurde bei der Bezeichnung der 
historischen Persönlichkeit der Name Bonaparte gewählt, sofern von ihr bis zur Erhebung 
zum Kaiser der Franzosen, also während der gesamten Gesetzgebungsdebatten, die Rede 
ist. Bei Exkursen in die Zeit ab dem 18. Mai 1804 und allgemeinen Betrachtungen über 
den Gesetzgeber wurde der Name Napoleon gewählt. Alternativ wurde, um Wiederholun-
gen zu vermeiden, jeweils der Titel "Erster Konsul" beziehungsweise "Kaiser" verwen-
det. 

2 Gespräch vom 26. September 1816, Montholon, Bd. 1, S. 401. 
3 Canton, S. 3 f. 
4 Sieburg, S. 13. 
5 Siehe z. B. die ansonsten sehr sorgfältige Napoleon-Biographie von Tulard, in der 

der Autor nur auf die Finanz- und Verwaltungsreformen eingeht, ohne den Code civil 
zu erwähnen. 

6 Amaud, S. 58. 
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ist. Bereits damals unterstellte Gönner Bonaparte in der Adoptionsdebatte persön-
liche Motive. Seine dürftige Untersuchung leidet teilweise an unrichtigen Über-
setzungen der Entwürfe und deren Sichtung im Gesamtzusammenhang. So kommt 
Gönner zum Teil zu falschen Ergebnissen. Überhaupt handelt es sich bei seinem 
Aufsatz im wesentlichen um das Anführen von Zitaten Bonapartes, denen nur 
ganz selten der Entwurf und der endgültige Gesetzestext beigeordnet wird. So 
muß man sich auf das verlassen, was Gönner mit seinen Worten wiedergibt. Das 
Ganze geschieht pauschal in einer Art Erzählton und ist nicht mehr als eine 
knappe Auswahl des Stoffes. Eine differenzierte Darstellung der Entwicklung 
vom ersten Entwurf über eventuelle verbesserte Fassungen bis zum Gesetzestext 
wird nicht geboten. 

Frankreich hat acht Bearbeitungen dieses Themas vorzuweisen. Ein Jahr vor 
Gönner brachte Rondonneau seine Schrift "Napoleon le Grand considere comme 
legislateur" heraus, die jedoch entgegen dem Titel nichts als Aufzählungen der 
von Napoleon eingerichteten Institutionen enthält und auf dessen Anteil an der 
Zivilgesetzgebung mit keinem Wort eingeht. 7 Die erste wichtige Arbeit stammt 
erst aus dem Jahre 1855. Es handelt sich um die unter dem Titel "De Ia part 
prise par le Premier Consul a Ia confection du Code civil" im Druck erschienene 
Rede Nicias-Gaillards. Trotz der durchweg treffenden Urteile fehlt die differen-
zierte Auseinandersetzung mit der Entwicklung der von Bonaparte beeinflußten 
Entwürfe. Der Autor gibt nur eine Auswahl gekürzter Stellungnahmen Bonapartes 
zu den wichtigeren Fragen wieder. Als nächstes erschien 1865 Mactelins Abhand-
lung mit dem Titel "Le Premier Consul legislateur. Etude sur Ia part que prit 
Napoleon aux travaux preparatoires du Code ". Ihre Entstehung ist aus dem 
Umstand zu erklären, daß mit der Errichtung des zweiten Kaiserreichs unter dem 
Neffen Napoleons I. das Interesse an dem berühmten Vorfahren und Begründer 
der Dynastie und seinen Errungenschaften wieder auflebte. So verwundert es 
nicht, daß Mactelins Arbeit von einer tiefen Verehrung für Napoleon geprägt ist 
und an manchen Stellen die gebotene kritische Einstellung vermissen läßt. Made-
lins Darstellung ist fast durchweg zu pauschal und behandelt das Thema auch 
nur schwerpunktmäßig. Dagegen bemüht sich Perouse in seiner im darauffolgen-
den Jahr veröffentlichten Abhandlung "Napoleon/" et /es lois civils du Consulat 
et de l' Empire" um mehr Objektivität. Sie ist Madelin auch hinsichtlich der 
Auswertung der Quellen überlegen. Erst Ende des Jahrhunderts erschien die 
Arbeit Jacs, "Bonaparte et le Code civil. De l' injluence personneUe exercee par 
le Premier Consul sur notre Iegislation civile ", die zunächst in der Revue catholi-
que des institutions et du droit 1898 und sodann im selben Jahr in Buchform 
veröffentlicht wurde. Der streng katholische Autor steht Napoleon und seinen 
liberalen Programmen, vor allem der Zivilehe und der Ehescheidung, sehr kritisch 

7 Nach Sagnac, S. XX, sind Rondonneaus Veröffentlichungen zum Code civil un-
brauchbar. 
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gegenüber und kommt aufgrundseines Eifers kaum zu gerechten Urteilen. Zudem 
muß Jac vorgehalten werden, daß er ganze Passagen wörtlich von Madelin 
abgeschrieben hat, ohne dies kenntlich zu machen. 8 Der Beitrag von de Roux, 
"Napoleon tegislateur", für die Revue hebdomadaire, Jahrgang 1921, ist nur 
eine ganz summarische Behandlung des Stoffes auf 19 Seiten. Savatiers Schrift 
"L' art de faire /es lois. Bonaparte et le Code civil" aus dem Jahre 1927 befaßt 
sich fast ausschließlich mit dem Personenrecht Savatiers Darstellung ist zudem 
ziemlich pauschal und im historischen Detail nicht immer richtig. Der letzte 
französische Beitrag stammt aus dem Jahre 1934. Es handelt sich um Villeneuve 
de Jantis Arbeit "Bonaparte et le Code civil". Sie zeichnet sich gegenüber den 
älteren Bearbeitungen dadurch aus, daß sie sich um mehr Objektivität bei der 
Würdigung der Person Napoleons bemüht. Zwar fällt der Autor nüchterne, in 
der Regel zutreffende Urteile, doch reichert er seine Abhandlung, die er zuweilen 
in der Formulierung mit geradezu romanhaften Akzenten versieht, mit zahlreichen 
Anekdoten an 9• Obwohl Villeneuve de Janti in seinem Vorwort 10 ausdrücklich 
darauf hinweist, daß seine Arbeit ausschließlich für Juristen bestimmt sei, er-
schöpft sie sich im wesentlichen in einer historischen Schilderung der Gesetzesar-
beiten. Man vermißt eine eingehende juristische Würdigung der Genese der 
einzelnen von Bonaparte beeinflußten Entwürfe. Der Autor reiht lediglich die 
Wortmeldungen des Ersten Konsuls aneinander", ohne die Entwicklungen deut-
lich zu machen. Dabei weist seine Bearbeitung zahlreiche Lücken auf. So fehlen 
etwa die Debatten zum Präliminartitel und teilweise auch die zur Ehescheidung 12• 

Der Italiener Giordani veröffentlichte 1810 eine Lobrede mit dem Titel "Napo-
leone legislatore. Panegirico", die er am 16. August 1807 in der Accademia 
letteraria von Cesena gehalten hatte. Darin sollte es laut Zwischentitel um die 
bürgerlichen Errungenschaften Napoleons gehen, doch wird die Veröffentlichung 
weder dem noch dem Haupttitel gerecht. Auf den Code civil und das Institut der 
Ehescheidung entfällt jeweils lediglich eine Seite. Die diesbezüglichen Stellung-
nahmen sind unbrauchbar. 

1838 legte Swart der Universität Leiden eine Dissertation in lateinischer Spra-
che mit dem Titel "Disputatio juridica inauguralis de Napoleonte legislatore et 
jurisconsulto" vor. Auf den dritten Teil der insgesamt 80 Seiten umfassenden 
Arbeit, der die konkrete Einflußnahme Bonapartes auf die Gesetzesarbeiten zum 
Code civil darstellen soll, entfallen 24 Seiten. Swart behandelt das Thema nur 
sehr summarisch. Er geht beispielsweise auf die Scheidungsdebatte gar nicht 

s Vgl. statt vieler Beispiele nur Jac, S. 50, Zeile 16 bis 23, mit Madelin, S. 71, Zeile 
3 bis 12. 

9 Siehe z. B. Villeneuve de Janti, S. 56 ff. 
to Villeneuve de Janti, S. 12. 
" Siehe z. B. Villeneuve de Janti, S. 94. 
12 Siehe bei Villeneuve de Janti, S. 98- 113, wo der Autor auf die Theorie von der 

Ehescheidung wegen Unverträglichkeit der Gemüter überhaupt nicht eingeht. 

2 Theewen 
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